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5. 12. 1966 

Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 
zwischen der Republik österreich und der 
Französischen Republik über die Anerken
nung und die Vollstreckung von gerichtlichen 
Entscheidungen und öffentlichen Urkunden 
auf dein Gebiet des Zivil- und Handelsrech.tes 

CONVE NTION 
entre la Republique d' Autriche et la Repu
blique Frans;aise sur la reconnaissance et 
l'execution des decisions judiciaires et des 
actes authentiques en matiere civile et 

commerciale 

Der Bundespräsident der :Republik österreich Le President Federal de la Republique 
und der Präsident der Französichen Republik, d'Autriche et le Presidcrrt de la Republique 
von dem Wunsche geleitet, in den Beziehungen Fran<;aise desireux, dans les rapports entre les 
zwischen den beiden Staaten die Anerkennung I deux Etats, d'assurer la reconnaissance ,et l',exe
und die Vollstredumg von gerichtlichen. Ent- cution des decisions judiciaires et des acres 
scheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem authentiques en matiere civiIe et commerciale, 
Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes zu sichern, ont decide de conclure une convention a cet 
haben beschloss'en, zu diesem Zweck ein Abkom- effetet ont designe comme Plenipotenciai1"es, 
men zu schließen, und haben zu Bevollmächtigten 
ernannt: 

Dq Bundespräsident der Republik österreich: 

Herrn Dr. Lujo Ton eie - S 0 r i n j, Bundes
minister für Auswärtige Angelegenheiten, 
Herrn Dr. Hans K I e c a t s k y, Bundesminister 
für Justiz, 

Der Präsident der Französischen Republik: 
Herrn Louis R 0 ci h e, außerordentlicher und 
bevollmädltigter Botschafter, 

le President FCderal de la Republique 
d' Autriche: 

M. Lujo To n eie - S 0 r i n j 
Ministre Federal des Affaires Etrange1"es, 
M. Hans K I e c a t s k y 
Ministre Federal de la Justice 

le President de la Republique Fran<;aise: 

M. Louis R 0 c h e 
Ambassadeur Extraordi~aire et PIenipotenti
alre 

die nach Austauschihrer in guter und gehörigerlesquels, apres avoir echange leurs pleins pou
Form befundenen Vollmachten die nachstehenden voirs, reconnus en bonne et due forme, sont 
Bestimmungen vereinbart haben. convenus des dispositions suivantes: 

Artikell 

Dieses Abkommen ist auf die von den Ge
richten der Hohen Vertragschließenden Teile auf 
dem Gebiet des Zivil-. und Handelsrechtes ge
fällten Entscheidungen anzuwenden, mit Aus
nahme jener im Konkursverfahren, im Ausgleichs
verfahren und im Verfahren zur gerichtlichen 
Schuldenbereinigung (reglement judiciaire). 

Article l er 

La presente Convention est applicable aux 
decisions judiciaires rendues en matiere civile 
et commerciale par les tribunaux des Hautes 
Parties Contractantes, öl l'exclusion des decisions 
relatives a la faiIIite, au concordat et au regle
ment judiciaire. 
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2 299 der Beilagen 

Artikel 2 

Im Sinne dieses Abkommens sind Zu verstehen: 

1. unter "Entscheidung" jede im streitigen Ver~ 
fahren oder im Verfahren außer Streitsachen 
gefällte Entscheidung, wie sie auch bezeichnet sein 
mag und auch, wenn sie von einem Strafgericht 
erlassen worden ist; 

2. unter "Titelgericht" das Gericht, das die Ent
scheidung gefällt hat, deren Anerkennung oder 
Vollstreckung beantragt wird; 

3. unter "Entscheidungsstaat" der Staat, in 
dessen Gebiet das Titelgericht seinen Sitz hat; 

4. unter "ersuchtes Gericht" in Frankreich das 
Gericht, bei dem die Vollstreckbarerklärung, in 
österreich das Gericht, bei dem die Vollstreckung 
beantragt wird; , 

5. unter "ersuchter Staat" der Staat, in dessen 
Gebiet die Anerkennung oder die Vollstreckung 
beantragt wird. 

Artikel 3 

(1) Die von einem Gericht emes der Hohen 
Vertragschließenden Teile gefällten Entschei
dungen werden in dem Gebiet des anderen an
erkannt, wenn das Titelgericht gemäß den Ar
tikeln 6 bis 11 dieses Abkommens zuständig war 
und die Entscheidung nach dem Recht des Ent
scheidungsstaates rechtskräftig ist. 

(2) Im Fall einer Versäumnisentscheidung muß 
der Beklagte ordnungsgemäß geladen worden 
sein. Im Fall eines Zahlungsbefehls oder eines 
Zahlungsauftrags muß die Entscheidung dem 
Schuldner ordnungsgemäß zugestellt worden sein. 

Artikel 4 

Die Anerkennung darf in folgenden Fällen ver
sagt werden: 

1. wenn sie der öffentlichen Ordnung des er
suchten Staates widerspricht; 

2. wenn ein gleicher, auf denselben Rechts
anspruch gestützter Antrag zwischen denselben 
Parteien schon Gegenstand einer rechtskräftigen, 
Entscheidung in der Sache selbst war, die in dem 
ersuchten Staat gefällt worden oder die in einem 
dritten Staat gefällt worden und in dem er
suchten Staat anerkannt ist; 
. 3. wenn zwischen denselben Parteien ein glei

cher' auf denselben Rechtsanspruch gestützter 
Antrag vor einem Gericht des ersuchten Staates 
anhängig und dieses Gericht vor dem Titelgericht 
mit der Sache befaßt'worden ist; 

4. wenn, im Fall einer Versäumnisentscheidung, 
die säumige Partei von dem Verfahren nicht zeit
gerecht Kenntnis erhalten hat, um sich zu ver
teidigen, oder, wenn es sich um einen Zahlungs-

Article '2 

(1) Pour l'applicationde la presente conven
tion on entend: 

1. par «decision », toute decision rendue en 
matiere connentieuse ou gracieuse, quel que soit 
le nom qui lui est donne, alors m&me qu'elle 
emane d'une juridictioll repressive; 

2. par «tribunal d'origine »,' le tribunal qui a 
rer:tdu la decision dont la reconnaissance ou 
l'execution est 'demandee; 

3. par « Etat d'origine », l'Etat sur 1eterritoire 
duquel le tribunal d'origine a son siege; 

4. par « tribunal r,equis », en France, le tribunal 
auquel il est demande de rendre la decision 
executoire, en Autriche, le, tribunal auquel 
l'execution est demandee; 

5. par «Etat requis", l'Etat sur le territoire 
duquel la reconnaissance ou l'execution est 
demandee. 

Article 3 

(1) Les decisions rendues par un tribunal de 
Pune des Hautes' Parties Contractantes sont 
reco'nnues dans le territoire de l'autre, si le 
tribunal ,d'origine etait competent au sens des 
articles 6' a 11 de la presente convention et 
si la decision est passee en force de chose jugee 
selon la loi de l'Etat d'origine. 

(2) En casde decision par dHaut, le d6fendeur 
,doit avoir ete regulierement cüe. En cas 
d'injonction de payer oude mandat de paiement, 
la decision doit avoir ere regulierement notifiee 
au debiteur. 

Article 4 

La reconnaissance peut &tre refusee dans les 
cas suivants: 

1. si elle est contraire a ,l'ordre public, de 
l'Etat requis; 

2. si la m&mc demande fondee sur la m&me 
cause a dej1 fait l'objet, entre les m&mes par~ies, 
d'une decision sur le fond du litige passee cn 
force de chose jugee, rendue dans l'Etat requis 
ou rendue dans un Etat tiers et reconnue dans 
PEtat requis; 

3. ~i, entre les m&mes parties, la m&me demande 
fondee sur la m~me cause est pendante devant 
un tribunal de l'Etat requis et que ce tribunal 
a ete saisi de la cause avant le tribunald'origine; 

4. si le dCfendeur dCfaillant n'a pas pu avoir 
connaissance de la procedure en temps utile 
pour sc dHendre ou si,' en cas d'injonction de 
payer ou de mandat de paiement, le debiteur 
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befehl oder einen Zahlungs auftrag handelt, der 
Schuldner nicht in der Lage gewesen ist, zeit~ 
gerecht Einwendungen (Widerspruch) zu erheben. 

Artikel 5 

(1) Die Anerkennung darf n~cht deswegen ver
sagt werden, weil das Titelgericht ein anderes 
Recht angewendet hat, als nach den Regeln des 
internationalen Ptivatrechts des ersuchten Staates 
anzuwenden gewesen wäre, außer es handelt sich 
um den Personenstand oder die Handlungsfähig
keit. Selbst in diesen Fällen darf die Anerken
nung nicht versagt werden, wenn die Anwendung 
der genannten Regeln zu dem gleichen Ergebnis,< 
geführt hätte. 

(2) Die Anerkennung darf versagt werden, 
wenn Vorschriften des Rechtes des ersuchten 
Staates' über die Vertretung nicht oder nicht voll 
handlungsfähiger Personen verlet~t wurden. 

Artikel 6 

Dieses Abkommen berührt nicht die Vor
schriften über die Zuständigkeit der Gerichte der 
Hohen Vertragschließenden Teile. Gemäß Ar
tikel 3 Absatz 1 sind Entscheidungen jedoch nur 
anzuerkennen, wenn das' Titelgericht . im Sinne 
der Artikel 7 ~is 11 zuständig gewesen ist. 

Artikel 7 

n'apas ete en mesure de s'opposer en temps 
utile a la decision'. 

Article 5 

(1) La reconnaissance ne peut ~tre refusee du 
fait que le tribunal d'origine a applique une loi 
autre que celle qui aurait ete applicab1e d'apres 
les reglesdu droit international prive de l'Etat 
rcquis, sauf en ce qui concerne l'etat ou la 
capacite des personnes. M~me dans ces cas, Ia 
reconnaissance ne peut ~tre refusee si l'appli
cation de la loi designee par lesdites regles eßt 
abouti au m&me resultat. 

(2) La reconnaissance peut hre refusee lorsque' 
les regles relatives a la representation des 
incapables prescrites par la loi de l'Etat requis 
ont ete meconnues. . 

Article 6 

La presente Convention ne porte pas atteinte 
aux. regles de competence applicables aux 
tribunaux des Hautes Parties Contractantes. 
Toutefois, en vertu de l'article 3 premier alinea, 
la rec.onnaissance ne sera accordee que si la 
competence du tribunal d'origine a existe aux 
termes des articles 7 a 11. 

Article 7 

(1) Die Gerichte des Entscheidungsst~ates sind (1) Les tribunaux' de l'Etat d'origine sont 
für Verfahren betreffend den Personenstand und competents en matiere d'etat et de capacite 
die Handlungsfähigkeit zuständig, wenn zum Ilorsque, a la date de l'introduction de l'instance, 
Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens eine der' une des personnes dont l'etat ou la capacite est 
Personen, deren Personenstand oder Handlungs- en jeu, est ressortissante de cet Etat. 
fähigkeit ·betroffen wird, Angehöriger dieses 
Staates ist. 

(2) Dasselbe gilt, wenn alle Personen, deren 
Personenstand oder Handlungsfähigkeit betroffen 
wird, zu diesem Zeitpunkt ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet des Ent
scheidungsstaates haben und 'dem ersuchten Staat 
angehören. 

Artikel 8 

Die Gerichte des Staates, in dem sich elOe 
Liegenschaft befindet, sind für Verfahren zu
ständig, die ein dinglich;es ltecht an dieser 
Liegenschaft zum Gegenstand haben. Sie sind für 
Nachlaßangelegenheiten betreffend unbewegliches 
Vermögen zuständig. 

Artikel 9 

Die Gerichte' des Entscheidungsstaates sind für 
N achlaßangdegenheiten betreff,end bewegliches 
Vermögen zuständig, wenn der Erblasser An
gehöriger. dieses Staates war oder auf dessen Ge
biet seinen letzten Wohnsitz hattte. 

(2) Il en est ,de m~me lorsque toutes les per
sonn,es dont l'etat ou la capacite fait l'objet de 
l'instance ont, a cette date, leur ,domicile ou 
leur residence habituelle sur le territoirede 
l'Etat d'origine et qu'elles sont ressortissantes 
de l'Etat requis. 

Article 8 

Les triburtaux ode l'Eta't ou est si tue un 
immeuble sont competents pour les instances 
ayant pour objet un droit reel sur cet im'meuble. 
Ils sont competepts en matiere de succession 
immobiliere. 

Article 9 

Les tribunaux de l'Etat d'origine sont 
competents en matiere de succession mobiliere 
lorsque le ,defunt etait ressortissant decet Etat 
ou avait son dernier domicile sur le territoire 
de celui-ci. 
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Artikel 10 

In den Angelegenheiten, die nicht in den Ar
tikeln 7 bis 9 angeführt sind, sind die Gerichte 
des Entscheidungsstaates zuständig: 

1. wenn der Beklagte zum Zeitpunkt der Ein
leitung des Verfahrens seinen Wohnsitz oder 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet dieses 
Staates hat; 

2. wenn der Beklagte im Gebiet dieses Staates 
eine kaufmännische, gewerbliche oder sonstige 
Niederlassung oder Zweigniederlassung hat oder 
hatte und er dort wegen. einer den Betrieb dieser 
Niederlassung oder Zweigniederlassung betreffen
den Streitigkeit belangt wird; 
. 3. wenn in einer Handelssache die vertragliche 
Verpflichtung, die Gegenstand der Streitigkeit ist, 
nach der ausdrücklichen oder stillschweigenden 
übereinkunft zwischen Kläge,r und Beklagtcm 
im Gebiet dieses Staates erfüllt wurde oder er
füllt werden sollte; 

4. wenn das Verfahren Schadenersatzansprüche 
aus einer außervertraglichen Haftung zum Gegen
stand hat und die schädigende Handlung im Ge
biet dieses Staates begangen wurde; 

5. wenn der Beklagte zum Zeitpunkt der Ein
leitung des Verfahrens im Gebiet dieses Staates 
Vermögen besitzt und er im Gebiet des anderen 
Staates weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Auf
enthalt hat. 

Artikell) 

In den Angelegenheiten, die nicht in den Ar
tikeln 7 bis 9 angeführt sind, ist das Titelgericht 
auch zuständig: 

1. wenn sich der Beklagte der Zuständigkeit 
dieses Gerichtes, sei es durch Annahme eines 
Wohnsitzes (election de domicile), 'sei es durch 
irgendeine andere Zuständigk,eitsvereinbarung, 
ausdrücklich unterworfen hat, vorausgesetzt, daß 
das Recht des ersuchten Staates dem nicht in An
betracht des Streitgegenstandes entgegensteht; 

2. wenn sich der Beklagte in die Sache selbst 
eingelassen hat, ohne die Zuständigkeit des Titel
gerichtes bestritten oder erklärt zu haben, daß 
er sich dieser Zuständigkeit nur hinsichtlich des 
im Entscheidungsstaate gelegenen Vermögens 
unterwirft; . 

3. wenn es sich um eine Widerklage handelt 
und das Tit~lgerichtgemäß den Bestimmungen 
des Artikels 10 oder dieses Artikels zur Entschei
dung über die Hauptklage zuständig war. 

Artikel 12 

Das Gerieht, vor dem die Anerkennung geltend 
gemacht wird, ist an Feststellungen von Tatsachen 
gebunden, die in der Entscheidung enthalten sind 
und die der Begründung der Zuständigkeit des 
Titelgerichts dienen. 

Article 10 

Dans les matieres non visees aux articles 7 
a 9, les tribunaux de l'Etatd'orig~ne sont 
competents: 

1. si le defendeur, a la date de l'introduction 
de l'instance, a son domicile ou sa residence 
habituelle sur le territoire de cet Etat; 

2. si le ,defendeur a ou avait sur le territoire 
de cet Etat un etablissement ou une succursaJe 
de nature commerciale, industrielle ou autre 
et s'il y est cite pour un Htige relatif a l'exploi
tation de cet. etablissement oude cette succur
sale; 

3. si, en matiere commerciale, de .l'accord 
expres ou tacite du demandeur et du defendeur, 
l'obligation contractuelle qui, fait l'objet du 
litige a ete ou devrait ~tre executee sur le terri
toire de cet Etat; 

4. si, en matiere de dommages-inter~ts resul
tant d'une responsabilite extra-contractuelle, le 
fait dommageable a ete commis sur le territoire 
de cet Etat; 

5. si le defendeur, a la date de l'introduction 
de l'instance, a des biens sur le territoire de cet 
Etat et s'i! n'a ni domicile ni residence habituelle 
sur le territoire de l'autre Etat. 

Article 11 
.' ,,~- ;'-,." 

Dans les matIeres non visees auxarticles 7 
a 9, le tribunal,d'origine est· egalement compe
tent: . 

1. si le defendeur s'est soumis expressement a . 
lacompetence de ce tribunal, soit par une 
election de domicile, soit par toute autre stipu
lation attributive de competence, a condition 
que la loi de l'Etat requis ne s'y oppose pas a 
raison de l'objet du litige; 

2. si le defendeur apresente des defenses au 
fond sans avoir contes te la competence du 
tribunal d'origine ou sans avoir declare qu'il 
ne se soumet acette competence qu'en ce qui 
concerne les. biens si tu es dans l'Etat d'origine; 

3.' en cas de demande reconventionnelle, si Le 
tribunal d'origine est reconnu competent aux 
termes de l'article 10 ou du present article pour 
connahre de la demande principale. 

Article 12 

Le tribunal devant lequel la reconnaissance 
est invoquee est lie par les constatations de fait 
contenues dans la decision . et qui servent de 
base a la competence du tribunal d'origine. 
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Artikel 13 

Die Partei, welche die Anerkennung geltend, 
macht, hat vorzulegen: ' 

1. eine vollständige Ausfertigung der Entschei
dung, welche die für ihre Echtheit erforderlichen 
VOl'aussetzungen erfüllt; 

~. a) wenn die Entscheidung in österreich ge
fällt wurde, eine Bestätigung des Gerichtes, das 
in erster Instanz entschieden hat, darüber, daß 
die Entscheidung in Rechtskraft er.wachsen istj 

b) wenn die Entscheidung in Frankreich gefällt 
wurde, einen urkundlichen Nachweis über den 
Zeitpunkt der Zustellung, eine Bestätigung des 
Leiters der Gerichtskanzlei, daß gegen di,ese Em-' 
scheidung weder Widerspruch noch Berufung 
offensteht, und in den Fällen, in den~n die 
Kassationsbeschwerde die Vollstreckung hemmt, 
eine Bestätigung, daß keine Kassationsbeschwerde 
erhoben wurde; 

3. im Fall einer Versäumnisentscheidung eine 
mit der Bestätigung der Richtigkeit versehene 
Abschrift der Ladung oder ein anderes zur Fest
stellung der ordnungsgemäßen Ladung des Be
klagten geeignetes Schriftsti,ick; 

4. 'im Fall eines Zahlungsbefehls oder eines 
Zahlungsauftrages ein zur Feststellung der ord~ 
nungsgemäßen Zustellung der Entscheidung an 
den Schuldner geeignetes Schriftstück. 

Artikel 14 

(1) Die Gerichte jedes der Hohen Vertrag
schließenden Teile haben, je nach den Vor
schriften ihres innerstaatlichen Rechts, einen An
trag entweder zurückzuweisen oder die Entschei
dung aufzuschieben, wenn ein gleicher, auf den
selben Rechtsanspruch gestützter Antrag zwischen 
denselben Parteien schon vor einem Gericht des 
anderen Staates anhängig ist und darüber eine 
gemäß diesem Abkommen anzuerkennende Ent
scheidung gefällt werden kann. 

(2) Bei Dringlichkeit können jedoch bei den 
Gerichten jedes der Hohen Vertragschließenden 
Teile vorläufige oder sichernde Maßnahmen be
gehrt werden, gleich welches Gericht mit der 
Sache selbst befaßt ist. 

Artikel 15 

(1) Jede von einem französischen Gericht ge
fällte Entscheidung ist in österreich vollstreckbar, 
wenn sie in Frankreich vollstreCkbar ist und die 
Voraussetzun.gen für ihre Anerkennung erfüllt 
sind. 

,(2) Jede von eihem, österreichischen. Gericht 
gefällte Entscheidung ist in' Frankreich für voll
streckbar zu erklären, wenn sie in österreich voll-

Article 13 

La partie qui invoque la reconnaissance doit 
produire: 

1. une expedition complere de la decision 
n~unissant les conditions necessaires a son 
authenticite; 

2. a) si la decision a ete rendue en: Autriche; 
uneattestation du tribunal ayant statue en 
premier ressort et certifiant que cette decision 
est passee en force de chose jugeej 

b) si la decision a ete rendue en Fnince, 'un 
document indiquan't la date de la signification, 
une attestationdu greffier constatant qu'il 
n'existe contre cette decision ni opposition ni 
appel et une attestation c~rtifiant qu'elle n'a 
pas ete frappee de pourvoi lorsque le recours 
en cassiltion produit un effet suspensif d'exe
cution; 

3. en cas de decision par defaut, une copie 
certifiee conforme de l'assignation ou toute autre 
piece, denature a etablir que le defendeur a ete 
regulierement cite; 

4. en, cas d'injonction de payer ,'1U de mandat 
de paiement, toute piece de 'nature a etablir 
quela decision a ete regulieremeni notifiee au 
debiteur. ' 

Artide 14 

(1) Les tribunaux dechacune des Hautes 
Parties Contractantes doivent, selon 'les dispo
sitions de leur droit, ,interne, soit se dessaisir, 
soit surseoir a statuer, lorsque la m~me dtemande, 
fondee sur la meme caus,e et entre les, m~mes 
parties est deja pendante devarrt :un tribunal de 
l'autre Etat er s'il peut en resulter une decision 
susceptible d'hre t1econnue en vertu de la 
present-e Convention. 

(2) Toutefois, des mesures provisoires ou 
conservatoires peuvent, en cas d'urgence, ~tre 
requises ,des tribunaux de chacune des Hautes 
Parties Contractantes, quel que soit le tribunal 
saisi ,du fond du litige. 

Article 15 

(1) Toute ,decision. rendue ,par un tribunal 
franryais sera executoire en ,Autriche des lors 
,qu'elle est executoire en ~France ,et que les 
conditions exigees pour sa reconnaissance sont 
remplies. . ' 

(2) Toutedecision rendue parun, tribunal 
autrichien seradeclaree exe,cutoire eu France, 
des lors qu'elle est executoire en Autriche,et~ue 
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streckbar ist und die Voraussetzungen für ihre les conditions exigees pour sa reconnaissance 
Anerkennung erfüllt sind. Die Vollstreckbar- sont remplies. Le jugement d'exequatur ne peut 
erklärung kann nicht mit der "opposition" an- pas ~tre attaque par la voie de l'opposition. 
gefochten werden. 

Artikel 16 

Die Partei, welche die Vollstreckung einer in 
Frankreich gefällten Entscheidung in Österreich 
oder die Vollstreckbarerklärung einer inöster
reich gefällten Entscheidung in Frankreich be
gehrt, hat außer den in Artikel 13 angeführten 
Urkunden die erforderlichen Unterlagen zum 
Nachweis dafür vorzulegen, daß die Entscheidung 
im Gebiet des Entscheidungsstaates vollstreck
bar ist. 

Artikel 17 

(1) Die in Frankreich errichteten und dort 
vollstreckbaren öffentlichen Urkunden sind in 
Österreich vollstreckbar. Die in Österreich er
richteten und dort vollstreckbaren Urkunden 
werden in Frankreich für vollstreckbar erklärt; 
die Vollstreckbarerklärungkann nicht mit der 
"opposition" angefochten werden. 

(2) In jedem der beiden Staaten hat sich das 
Gericht auf die Prüfung zu beschränken, ob die 
Urkunde die erforderlichen Voraussetzungen für 
ihre Echtheit erfüllt und ob die Vollstreckung 
nicht der öffentlichen Ordnung des ersuchten 
Staates widerspricht. 

(3) Die Bestimmungen dieses Artikels sind auch 
auf die vor Gerichten in Zivil- oder Handels
sachen geschlossenen Vergleiche und auf die vor 
österreichischen Behörden als Trägern der Amts
vormundschaft geschlossenen Vergleiche in Unter
haltssachen anzuwenden. 

Artikel 18 

Article 16 

La partie qui demande qu'unedecision rendue 
en France soit executee en Autriche ou qu'une 
decision rendue en Autriche soitdeclaree execu
toire en France doit produire, outre les docu
ments indiques a l'article 13, les pieces de nature 
a etablir que la decision est executoire sur le 
territoire de l'Etat d'origine. 

Article.17 

(1) Les actes authentiques reyus et executoires 
en France sont executoires ·en Autriche. Les 
actes authentiques et executoires en Autriche 
sont rendus ·executoiresen Franoe; Le jug,ement 
cl'exequatur ne peut pas hre attaque par la 
voie de l'opposition. 

. (2) Dans chacun des deux Etats, le tribunal 
se borne a verifier si l'acte reuriit les conditions 
necessaires a son authenticite et si son executiori 
n'est pas contraire a l'ordre public de l'Etat 
requis. 

(3) Les dispositions du present article sont 
applicables aux transactions 'passees devant le 
juge en matiere civile' ou commerciale et. aux 
transactions passees en matiere d'aliments devant 
les organismes' publies autrichiens de tut elle des 
mmeurs. 

Article 18 

(1) Die gemäß diesem Abkommen vorzulegen- (1) Les documents a produire en vertu de la 
den Urkunden sind von Beglaubigungen befreit. presente Convention sont dispenses de legali

sation. 
(2) D~ese Urkunden sind mit übersetzungien. 

zu vC1rsehen, die von ein,em beeideten übersetzer 
eines der beiden. Staaten beglaubigt sein müssen, 

"Artikel 19 

(2) Ces documents doivent ~tre accompagnes 
d'une traduction certifiee par un traducteur 
assermente de l'undes deux Etats. 

Article 19 

(1) Das vorliegende Abkommen berührt nicht (1) La pre"sente Convention ne porte pas 
die Bestimmungen aJ?derer Abkommen oder Ver- atteinte aux dispositions d'autres conventions 
einbarungen, denen die beiden Staaten angehören ou accords auxquels les deux Etats sont parties 
und die die Anerkennung und Vollstreckung von et' qui reglent la reconnaissanceet l'execution 
gerichtlichen Entscheidungen oder öffentlichen des decisions judiciaires ou des actes authenti-
Urkunden regeln. ques. 

(2) Das vorliegende Abkommen ist nur auf die (2) La presente Convention n'est applicable 
nach dem Tage seines Inkrafttretens gefällten ge- qu'aux dec;isions judiciaires rendues et aux aCtes 
richtlichen Entscheidungen lind die "nach diesem authentiques reyus ap'res la date de son entree 
Tag·· errichteten öffentlichen Urkunden anzu- en vigueur. 
wenden.· 
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(1) Dieses 
Französischen 
Gebiete. 

Artikel 20 

Abkommen' gilt hinsichtlich der 
Republik für ihre europäischen 

(2) Die Hohen Vertragschließenden Teile be
halten sich vor, zu einem vbn ihnen festzusetzen
den Zeitpunkt die Anwendung dieses Abkom
mens im gegenseitigen Einverständnis und durch 
Notenwechsel auf die überseedepartements und 
-gebiete der 'Französischen Republik oder eines 
oder mehrere derselben auszudehnen. 

Artikel 21 

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren, und 
die Ratifikationsurkunden sind in Paris auszu-' 
tauschen. . 

(2) Es wird am sechzigsten Tage nach dem Tag, 
an dem der Austausch der Ratifikationsurkunden 
stattfinden wird, in Kraft treten. 

Artikel 22 

(1) Jeder der Hohen Vertragschließenden Teile 
kann dieses Abkommen durch an den anderen 
Hohen Vertragschließenden Teil gerichtete 
schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündi
gung wird sechs Monate nach d~m Tag dieser 
Notifikation wirksam werden. . 

(2) Die Kündigung kann sich auf die Departe
ments und Gebiete beschränken, die Gegenstand 
eines Notenwechsels gemäß Artikel 20 Absatz 2 
waren. 

Artikel 23 

Meinungsverschiedenheiten hinsichdich der 
Auslegung oder der Anwendung dies,es Abkom
mens, die zwischen den Hohen Vertragschließen
den Teilen entstehen könnten, sind auf diplo
matischem Wege zu bereinigten. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
dieses Abkommen mit ihrer Unterschrift ver
sehen. 

Gesch,ehen zu Wien, am 15. Julr 1966, in zwei
facher Ausfertigung in deutscher und französi
scher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen 
authentisch sind. 

Für den Bundespräsidenten 
der Republik Österreich: 

Dr. Lujo Toncic-Sorinj m. p. 
H. Klecatsky m. p. 

Für den Präsidenten 
der Französischen Republik: 

LOllis Roche m. p •. 

Article 20 

(1) La presente Convention s'applique, en ce 
qui concerne 'laRepublique Frans;aise, a son 
territoire metropolitain. 

(2) ,Les Hautes Parties Contractantes se 
nfs,ervent d'etendr,e, a une- date qu'dles fix;eront, 
d'un commun accord et par echange de' notes, 
l'application de la presente Convention aux 
Departements et Territoires d'Outre Mer de la 
Republique Frans;aise ou a l'un' ou pl~sieurs 
d'entre eux. 

Artide 21 

(1) La presente Convention sera ratifiee et les 
instruments de' ratification seront echanges' a 
Paris. 

(2) Elle entrera en vigueur le soixantieme 
jour qui suivra la date a laquelle l'echange des 
instruments de ratification aura eu lieu. 

Artide 22 

(1) Chacune des Hautes Parties Contraetantes 
peut denoncer la presente Convention par 
notification ecrite a l'autre Haute Partie 
Contractar,tte. La denonciation prendra effet SIX 

mois .apres la date de cette notification. 

(2) . La denonciation peut se limit er aux 
Departements et Territoires qui ont fait l'objet 
d'echanges de notes prevus ati deuxierne alinea 
de l' artic1e 20. 

Article 23 

Les' differends relatifs a l'interpretation ou 
a l'application de la presente Convention qui 
pourraient s'e!ever entre les Hautes Parties 
Contractantes seront regles par la voie. diplo
matique. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires ont revetu 
la presente Convention de leur signature. 

Fait a Vienne, le 15 juillet 1966, en double 
exeinplaire, en langues allemande et frans;aise, 
les deux textes faisant egalement foi. 

Pour le. President Federal de la Republique 
d' A utriche: 

Dr. Lujo ioncic-Sorinj m. p. 
H. Klecatsky m. p. 

Pour le Presidentde la Republique Frans;aise: 

. Louis· Roch.e m.· p. 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeines sprechender Abkommensentwurf paraphiert wor-
Die immer intensiver werdenden Rechtsbezie- den ist. Nach Bereinigung einiger geringfügiger 

hungen, vor allem zwischen den europäischen redaktioneller Probleme ist das Abkommen am 
Staaten, verlangen, daß, die in einem Staat ge- 15. Juli 1966 in Wien unterzeichnet worden. 
fällten gerichtlichen Entscheidungen in Zivil-und Das vorliegende Abkommen ist auf Grund 
Handelssachen auch in anderen Staaten anerkannt eines österreichischen Entwurfes ausgearbeitet 
werden und dort erforderlichenfalls vollstreckt worden, dem das bereits zitierte Abkommen mit 
werden können. Gemäß § 79 der Exekutlonsord- Belgien weitgehend als Muster gedient hat. Das 
nung darf in Osterreich die Vollstreckung auf Abkommen hält sich somit an die traditionellen 
Grund ausländischer Exekutionstitel nur dann Lösungen derartiger Vertragsinstrumente, konnte 
und in dem Maße stattfinden, als die Gegenseitig~ aber im einzelnen auf Grund der gemachten Er
keit durch einen Staatsvertrag oder durch eine fahrungen sowohl im Verhältnis zu den ange
darüber erlas'sene, im Bundesgesetzblatt kundge- führten Vollstreckungsverträg~n Osterreichs als 
machte Regierungserklärung verbürgt ist. Nach auch zu den Verträgen Frankreichs mit anderen 
französischem Recht bedarf, die Vollstreckung Staaten in einigen Punkten verbessert werden. 
einer ausländischen Entscheidung der vorherigen Es regelt die Voraussetzungen für die Anerken
Vollstreckbarer klärung durch das zuständige nung einer Entscheidung, insbesondere hinsicht
französische Gericht, in ,d,em sogenannten Exe- lich der Erfordernisse für die Zuständigkeit des 
quaturverfahren. Die Beurteilung d~r Frage, Titelgerichts: und enthält diesbezüglich die in sol
welche Voraussetzungen die ausländische Ent- chen Verträgen üblichen Versagungsgründe. Was 
scheidung hiefür erfüllen muß und ob allenfalls die Anerkennung von Entscheidungen über den 
eine sachliche Nachprüfung der Entscheidung Personenstand oder die Handlungsfähigkeit von 
vorzunehmen ist, obliegt mangels in die Einzel- Personen anlangt, beschränkt, es sich auf die Ent
heiten gehender gesetzlicher Grundlagen der scheidungen, die ausschließlich den Personenstand 
Judikatur. Die Vollstreckung gerichtlicher Ent- oder die Handlungsfähigkeit österreichischer 
scheidungen in Zivil- und Handelssachen - und Staatsbürger und (oder) französischer Staatsange
in gewissem Ausmaß auch ihre Anerkennung _ höriger betreffen. Anzuerkennende Entscheidun
kann daher zwischen den beiden Staaten nur gen, die in ihrem Ursprungsland vollstreckbar 
durch ein Abkommender vorliegenden Art ge- sind, sind auch im anderen Staat zu, vollstrecken. 
sichert werden. ' ' Dabei muß in der Formulierung dem Unterschied 

Re<;l:uiung getragen werden, der darin besteht, 
Osterreich besitzt allgemeine Verträge über die ' 

k 
daß in österreich ausländische Titel, bei denen 

Aner ennung und Vollstreckung solcher Ent-
scheidungen mit Belgien (BGBl. Nr. 287/1%1), die Voraussetzung des § 79 Exekutionsordnung 
der Bundesrepublik Deutschland (BGBl. Nr. 105/ vorliegt, unmittelbar vollstreckt werden können, 
1960), Großbritannien (BGBl. Nr. 224/1962), den während in Frankreich ein gerichtliches Verfah
Niederlanden (BGBl. Nr. 37/1966), der Schweiz ren zur Vollstreckbarerklärung erforderlich ist. 

(
I d Obwohl nach französischem Recht gerichtliche 

BGB . Nr. 125/1962) und er Türkei (BGBl. Nr. Vergleiche grundsätzlich keine Exekutionstitel 
90/1932); ein Vollstreckungsvertrag mit qem darstellen, konnte im Abkommen doch die Voll
Staat Israel ist bereits unterzeichnet, die Ratifi-
k 

", streckbarkeit von Vergleichen, die in ihrem Ur-
ationsurkunden' s1·nd J·edoch noch nl·'cht ausge- ' sprungs staat vollstreckbar sind, somit insbeson-

tauscht worden. ' , ' dere von in Osterreich 'geschlossenen gerichtlichen 
Nach ~iner Vorbesprechung im Jänner 196'4 Vergleichen, im anderen Staat vorgesehen wer

haben: die Verharidlungen Zur Festlegung des den. Darüber hinaus wird' auch auf Grund der 
Abkommenstextes in der Zeit vom 15. bis 22. vor den österreichischen,Bezirkshauptmannschaf
Juli 1965 in Wi~n~tat,tgef1lnde~, wobei ein ent- ten' als Trägern von Amtsvorl:nundschaften ge-
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schlossenen Urtterhaltsvergleiche in Frankreich. 
Exekution geführt werden können. Eine eigene 
Bestimmung betrifft die Streitanhängigkeit und 
'sollver~eiden, daß in österreich und in Frank
reich gleichzeitig gerichtliche Verfahren über den
selben Gegenstand geführt werden. 

Das Abkommen ist insbesondere dadurch, daß 
seine Regelungen von denen der §§ 80 bis 83 der 
Exekutionsordnung über die. Exekution im Aus
land errichteter Akte und Urkunden abweichen, 
in zahlreichen Bestimmungen gesetzändernd. 

Durch die Anwendung des Abkommens wer
den der Republik österreich keine Kosten er
wachsen. 

11. Erläuterung der einzelnen Artikel 

Zu Artikel 1: 

fahren gemäß § 458 der Zivilprozeßordnul1g, 
desgleichen die im französischen Recht vorgese-
henen Entscheidungen ähnlicher Art. ' 

Die Definition des Begriffes "ersuchtes Gericht" 
in Ziffer 4 ist eine verschiedene, je nachdem, ob 
es sich um einösterreichisches oder umoein fran
zösisches Gericht handelt. Der Grund hiefür ist 
das bereits oben zu I. erwähnte Erfordernis, in 
Frankreich ein Exequat~rverfahren zur Voll:.. 
streckbarerklärung durchzuführen, während in 
österreich ausländische Titel bei staatsvertraglieh 
gewährleisteter Gegenseitigkeit unmittelbar voll
streckt werden können (vgl. auch die Bemerkun
gen zu Artikel 15). 

Zu Artikel 3: 

Dieser. Artikel enthält die posltlven Voraus': 
setzungen für die Anerkennung. Den hier auf-

Dieser Artikel grenzt den sachlichen Anwen- gezählten Erfordernissen entspricht die in Arti
dungsbereich hinsichtlich der Art der Entschei- kel 13 enthaltene Liste der von der Partei, 
dungen ab, auf die es angewendet werden ,soll. welche die Anerkennung geltend macht, vorzule
Hne Definition des Begriffs "Entscheidung" fin- genden Schriftstück'e; 
det sich in Artikel 2 Ziff,er 1, eine zeitliche Ab- Bei Zahlungsbefehlen und Zahlungs auf trägen 
grenzung in Artikel 19 Absatz 2. und den diesen in summarischen Verfahren des 

Das "reglement judiciaire", das für die französischen Rechts entsprechenden Entschei
Zwecke des Abkommens mit "Verfahren zur ge- dungen hat der Schuldner niemals Gelegenheit, 
richtlichen Schuldbereinigung" übersetzt wurde, sich vor Erlassung der Entscheidung zudem ge
ist eine Einrichtung des französischen Rechts, die gen ihn geltend gemachten Anspruch zu äußern, 
,ihrem Wesen nach zwischen Konkurs und Aus- er muß vielmehr, \Venn er diesen Anspruch be
gleich .steht. Zwar handelt es sich auch, um eine streiten will, ein R'echts,mittel ergreifen. Voraus
Autteilüng des schuldnerischen Vermögens ,mter setzung hiefür ist die ordnungsgemäße Zustellung 
die Gläubiger, doch wird dem Schuldner nicht ein der Entscheidung an ihn. Das Korrelat zu Ab
Masseverwalter, sondern nur ein Beistand beige- satz 2 bildet Artikel 4 Ziffer 4. Der wesentliche 
geben, den Handlungen des Schuldners selbst so- Unterschied zwischen den beiden Bestimmungen 
mit nicht jede Rechtswirksamkeit gegenüber dem besteht darin, daß der Nachweis für das Vor
Gläubiger genommen. liegen der in Artikel J Absatz 2 enthaltenen 

Es ist:in Abkommen der vorliegenden Art Voraussetzungen, deren Zutl'effen im übrigen 
üblich, die Anerkennung und die Vollstreckung nach d~m Recht des Entscheidungsstaates zuprü
der in Insolvenzverfahren ergangenen Entschei- f.en ist, von demjenigen erbracht werden muß, 
dungen vom Anwertdungsbereich auszunehmen, 'der sich auf d1e Entscheidung heruft, während der 
dies vor allem deshalb, weil diese Materien in Nachweis dafür, daß er trotz ordnungsgemäßer 
den internationalen Beziehungen bestimmter Re- Ladung oder Zustellung um die Möglichkeit der 
gelungen bedürfen, die über die bloße Anerken- Verteidigung im Verfahren oder der Erhebung 
Dung oder Vollstreckung von Entscheidungen eines Rechtsmittels gebracht worden ist (Artikel 4 
hinausgehen.' Ziffer 4), demjenigen obliegt, gegen den die·Ent-

Zu Artikel 2: 

Die Definitionen der ,in Abkommen der vor
liegenden Art üblichen termini entlasten di'e 
Text der nachfolgenden Artikel. 

Aus Ziffer 1 ergibt sich, daß die von den Straf
gerichten gefällten Entscheidungen im Adhäsions-' 
verfahren ebenso Gegenstand des" Abkommens 
sind wie einstweilige Verfügungen gemäß § 378 
Absatz 1 der Exekutionsordnung, einstweilige 
Anordnungen gemäß §§ 13 Absatz 4 und 16 der 
6. Durchführungsverordnung zum Ehegesetz und 
einstweilige Vorkehrungen in Besitzstörungsver-

scheidung geltend gemacht wurde. 

Zu Artikel 4: 

Dieser Artikel enthält die in derartigen Ab
kommen üblichen Versagungsgründedes Wider
spruchs gegen den ordre,public, der Rechtskraft, 
der Streitanhängigkeit und der mangelnden Ver
teidigungsmöglichkeit (Verletzung, des Grund
satzes des beiderseitigen Gehörs). Eitre Neuerung 
ist die Gleichstellung der Entscheidungen der Ge
richte eines dritten Staates hinsichtlich der 'die 
Anerkennung ausschließenden Rechtskraftwir
kung mit den Entscheidungen der Gerichte' des 
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Entscheidungsstaates in Ziffer 2. Bei dem immer 
dichter werdenden Netz zwischenstaatlicher Ver
träge über die Anerkennung und Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen ist eine solche Be
stimmung nötig, um den Verpflichtungen, die 
einem Vertragspartner gegenüber eingegangen 
worden sind, einem anderen Vertragspartner ge
genüber treu -bleiben zu können. Andernfalls 
könnte man dazu verhalten sein, zwei einander 
widersprechende Entscheidungen aus verschiede
nen Staaten anzuerkennen. Die Anerkennung er
folgt nach österreichischer Auffassung grundsätz
lich (Ausnahme: § 24 Absatz 1 der 4. Durch
führungsverordnung zum Ehegesetz) ipso iure. 
Die Entscheidungen sind daher in österreich 
wirksam, sobald sie die Voraussetzungen für ihre 
Anerkennung erfüllen, das heißt im allgemeinen 
in dem Zeitpunkt, zu dem sie in Rechtskraft 
erwachsen. Es soll daher nur die zuerst rechts
kräftig gewordene Entscheidung anerkannt wer
den. Hiezu bedarf es einer Vertragsbestimmung 
wie der des Artikels .4 Ziffer 2. 

Eine gleichartige Regel über d~e Versagung 
der Anerkennung bei Anhängigkeit eines Ver
fahrens in einem dritten Staat, wenn die in die-

. sem Verfahren zu erwartende Entscheidung vor
aussichtlich im ersuchten Staat anzuerkennen sein 
wird, konnte in Ziffer 31 nicht aufgenommen 
werden; nach französischer Auffassung besteht 
nämlich in einem solchen Fall keine zu berück
sichtigende Streitanhängigkeit', es sei denn, daß 
dies in einem zwischenstaatlichen Vertrag aus
drücklich vorgesehen ist (vgl. Artikel 14 Ab
satz 1). 

Vom Verhältnis der - Ziffer 4 zu Artikel 3 

Zu Artikel 7: 

Nach französischer Rechtsauffassung richtet 
sich auch die Zuständigkeit in Sachen des Per
sonenstandes oder der Handlungsfähigkeit nach 
dem Wohnsitz des Beklagten. Die französischen 
Verhandlungsteilnehmer haben sich hier ,beson
ders verständnisvoll gezeigt und der Gestaltung 
des Artikels entsprechend der- österreichischen 
Auffassung von der Maßgeblichkeit der Staats
angehörigkeit jener Personen, deren Personen
stand oder Handlungsfähigkeit betroffen wird, 
zugestimmt. Aus ähnlichen Erwägungen, wie sie 
bereits in den Erläuterungen zu .Artikel 4 Zif
fer 2 angeführt worden sind, bleibt die Aner
kennung von Entscheidungen, durch die der Per
sonenstand oder die Handlungsfähigkeit von 
,Angehörigen dritter Staaten (oder von Staaten
losen) betroffen wird, außerhalb des Abkom
mens, soweit nicht die Anknüpfung des Ab
satzes 1 gegeben, das heißt ein anderer Beteilig
ter zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens 
vor dem Titelgericht Angehöriger des Entschei
dungsstaates war. 

Zu Artikel 8: 

Da nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, 
ob die Judikatur beider Vertragsstaaten unter 
Verfahren, die dingliche Rechte an im Entschei
dungsstaat befindlichen _ Liegenschaften betreffen, 
auch die Behandlung des Nachlasses, soweit er 
aus solchen Liegenschaften besteht, verstehen 
werden, wurde dies im zweiten Satz des Artikels 
ausdrücklich klargestellt. 

Absatz 2 war bereits bei der Erläuterung der zu- Zu Artikel 9: 
letzt genannten Bestimmung die Rede. 

Zu Artikel 5: 

Die Verletzung der eige~en Regeln des inter
nationalen Privatrechts wird nach der Rechtspre
chung verschiedener Staaten als Verstoß gegen 
den ordre public angesehen. In Absatz 1 wird 
diese Frage vom Versagungsgrund des Artikels 4 
Ziffer 1 ausgenommen und eigens geregelt. 

Absatz 2 berücksichtigt insbesondere die sich 
aus den §§ 109 bis 112 .der Jurisdiktionsnorm 
und § 12 Abs-atz 4 der Entmündigungsordnung 
ergebende ausschließliche inländische Vormund
schafts- und Pflegschaftsgerichtsbarkeit hinsicht
lich österreichischer Staatsbürger. 

Zu Artikel 6: 

Mit diesem Artikel soll eindeutig klargestellt 
werden, daß es sich bei den Zuständigkeitsregeln 
des Abkommens nur um Bestimmungen über die 
"competence indir-ecoe" handelt. 

Auch hier (vgl. die Bemerkungen zu Artikel 7) 
spiegelt der Abkommenstext die österreichische 
Auffassung hinsichtlich der Anknüpfung für die 
Zuständigkeit (§§ 21 ff. des Außerstreitgesetzes) 
wider. Durch die Bestimmung wird für Nach
laßangelegenheiten betreffend das bewegliche 
Vermögen von Erblassern, die Angehörige des 
einen Vertrags staates waren und auf dem Gebiet 
des anderen Vertragsstaates ihren letzten Wohn-' 
sitz hatten, eine im Sinne der "competence 
indirecte" (Artikel 6) anzuerkennende konkur
rierende Zuständigkeit vorgesehen; Gemäß Ar
tike114wird somit das Zuvorkommen ausschlag
gebend sein. Die Gegenseitigkeit mit Frankreich" 
gemäß § 23 Absatz 2 des Außerstreitgesetzes 
wird durch diese Bestimmung nicht hergestellt. 

Zu Artikel 10: 

Der Zuständigkeitskatalog ist etwa der in Ab
kommen der vorliegenden Art übliche (vgl. zum, 
Beispiel die unter 1. zitierten Abkommen mit 
Belgien und mit -den Niederlanden). 
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Ziffer i geht über § 87 Absatz 1 und 2 der 
Jurisdiktionsnorm insofern hinaus, als es nicht 

'erforderlich ist, daß, die Niederlassung oder 
Zweigniederlassung des Beklagten zum Zeitpunkt 
der Einleitung des Verfahrens vor dem Titelge
richt noch bestanden hat. Auch Ziff,er 3 ist hin" 
sichtlich der Anerkennung der Zuständigkeit 
weiter gefaßt als die entsprechende Zuständig
keitsbestimmung des österreichischen Rechts, 
nämlich § 88 Absatz 1 der Jurisdilhionsnorm, 
weil es keines urkundlichen Nachweises der Ver

Kostenfolgen verbunden. Gibt der 'Beklagte " je
doch die Erklärung ab, daß ersieh der Zustän
digkeit nur hipsichtlich des im Entscheidungs
staat gelegenen Vermögens unterwirft (Ziffer 2), 
so hat dies für den Prozeß selbst zwar keine Be
deutung, schließt aber die Anerkennung der Ent
scheidung im anderen Staat aus (exceptio incom
petentiae internationalis); der Prozeß kann mit 
dem Risiko nur für das im Entscheidungsstaat 
befindliche Vermögen geführt werden. 

einbarung bedarf; hingegen ist der Fakturenge- Zu Artikel 12: 
r.ichtsstand des § 88 Absatz 2 der Jurisdiktions-
norm nicht gedeckt. Schließlich wird die gemäß Diese Bestimmung soll verhindern, daß der 
Ziffer 4 anzuerkennende Zuständigkeit für Beklagte ·die Anerkennung, insbesondere aber die 
Klagen alJS Delikten und Quasidelikten im Vollstreckung dadurch erschwert oder verzögert, 
österreichischen Recht nur ausnahmsweise aus- daß er bereits in der Entscheidung des Titel
gefüllt, so vor allem für den Bereich der Haftung gerichts enthaltene Tatsachen, die der Zuständig
für den Ersatz von Schäden aus Unfällen beim I keit dieses Gerichts zur Grundlage gedient haben, 
Betrieb von Eisenbahnen und Kraftfahrzeugen' bestreitet. Als in der Entscheidung enthalten 
(§ 20 des Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaft- sind alle Angaben in der Ausfertigung derselben 
pflichtgesetz.es, BGBl. Nr. 48/1959). anzusehen, ganz gleich, an welcher Stelle sie auf-

Ziffer 5 fußt auf dem Gerichtsstand des Ver
mögens, wie er im österreichischen Recht (§ 99 
Absatz 1 und 2 der Jurisdiktionsnorm) vorge
sehen ist. Obwohl ein derartigJer Gerichtsstand 
dem französischen Recht nicht bekannt ist, 
konnte er doch in subsidiärer und abgeschwächter 
Form in den Zuständigkeitskatalog aufgenommen 
werden. 

Zu Artikel 11: 

Gerichtsstandsvereinbarurtgen (Ziffer 1) wer
den nach französischem Recht vor allem in der 
Form der Annahme eines fiktiven Wohnsitzes 
(election de domicile) getroffen; die Parteien 
sind dann am Ort dieses fiktiven Wohnsitzes zu 

, klagen. 

Schließt das Recht desersuchoen Staares für 
eine bestimmte Materie Gerichtsstandsverein
barungen aus (zum Beispiel § 15 Absatz 1 
Ziffer 12 des Ratengesetz.es, BGBl. Nr. 279/1961), 
so braucht auch die auf einer solchen Gerichts
standsvereinbarung fußende Zuständigkeit eines 
Gerichtes des ander~n Staates nicht anerkannt 
zu werden. 

Die Zuständigkeit des Titelgerichts kann nach 
dem Recht des Entscheidungsstaates gegeben, je
doch durch die Bestimmung der Artikel 7 bis 9 
des Abkommens nicht gedeckt sein (etwa wenn 
in Österreich das Gericht bloß auf Grund eines 
Vermerkes in einer Faktura gemäß § 88 Ab
satz 2 der Jurisdiktionsnorm oder wenn ein 
französisches Gericht g,emäß Artikel 14 des 
Code civil lediglich auf Grund der französischen 
Staatsangehörigkeit ,des Klägers angerufen wird). 
In diesen Fällen wäre die Bestreitung der Zu
ständigkeit in dem Verfahren vor dem Titel
gericht aussichtslos und möglicherweise sogar mit 

scheinen. 

Zu Artikel 13: 

Die vorzulegenden Urkunden sind jene, die 
zum Nachweis der positiven Anerk,ennungsvor
aussetzung des Artikels 3 erforderlich sind. Im 
französischen Recht gibt der Begriff der Rechts:, 
kraft die Möglichkeit unterschiedlicher Aus
legung; worauf es ankommt, ist, daß die Ent
scheidung nicht mehr den ordentlichen, das heißt, 
den die Vollstreckung hemmenden Rechts
mitteln 'unterliegt; Ziffer 2 b ist dement
sprechend abgefaßt. 

Zu Artikel 14: 

Die Berücksichtigung der Streitanhängigkeit 
im anderen Staat entspricht der österreichischen 
Vertragspraxis der letzten Zeit; siehe die zu 
1. zitierten Abkommen mit der Bundesrepublik 
Deutschland (Artikel 17), mit den Niederl-anden 
(Artikel 9) und d,er Schweiz (Artikel 8). Unter
schiede bestehen insofern, als nach dem vor
liegenden Abkommen das innerstaatliche Recht 
der Vertragsstaaten auch vorsehen kann, daß 
die Klage oder der Antrag nicht zurückzuweisen, 
sondern nur die Entscheidung aufzuschieben ist 
(vgl. jedoch § 233 Absatz 1 der Zivilprozeßord
nung), und' als zur Begründung der' Streitan
hängigkeit nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern' 
nur die Möglichkeit der Erlassung einer gemäß 
diesem Abkommen anzuerkennenden Entschei
dung bestehen muß. 

Absatz 2 ist nur eine Klarstellung, weil das 
Begehren um Anordnung einer vorläufigen oder 
sichernden Maßnahme mit demjenigen, über -das 
im anderen Vertragsstaat ein Verfahren an
hängig ist, an und für sich nicht ident ist. Daher 
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kommt auch den Worten "Bei Dringlichkeit" 
keine die Regel einschränkende Bledeutung zu; 
sie sollen nur charakterisieren, an welche Art von 
Maßnahmen gedacht ist. 

Zu Artikel 15: 

Wenn die Parteien in einem Verfahren vor einem 
französischen Gerich t einen Vergleich schließen, 
so kann ein Vollstreckungstitel nur in der Form 
geschaffen werden, daß das Gericht eine Ent
scheidung fällt, die in ihrem Inhalt der Ver
einbarung der' Parteien entspricht. 

Nach französischem Recht muß jede aus-
ländische Entscheidung, um in Frankreich voll- Zu Artikel 18: 
streckt werden zu können, in einem eigenen ge- Im Hinblick auf Absatz I werden die vorzu
richtlichen Verfahren (Exequaturverfahren) für legenden Urkunden nach dem allfälligen Inkraft
vollstreckbar erklärt werden. Auf Grund des treten des Haager übereinkommens vom 5. Ok
Exequaturs kann dann mit Hilfe eines Vollzugs- tober 1961 zur Befreiung ausländischer öffent
organs (huissier) auf alle nach französischem licher Urkunden von der Beglaubigung zwischen 
Recht zur Befriedigung des Gläubigers zur Ver- den beiden Staaten auch der dort vorgesehenen, 
fügung stehenden Exekutionsobjekte Exekution an die Stelle der diplomatischen oder konsulari
geführt werden, ohne daß es einer neuerlichen sehen Beglaubigung tretenden A,postille nicht be-
Vollstreckbarer klärung, Exekutionsbewilligung dürfen. 
oder sonstigen gerichtlichen Intervention be-
,dürfte. Im Hinblick auf diese Verschiedenheit Zu Artikel 19: 
der französischen von der österreichischen Rechts
ordnung mußte Artikel 15 hinsichtlich der Voll
.streckung französischer Entscheidungen in Oster
reich und jener österreichischer Entscheidungen 
in Frankreich jeweils anders gefaßt werden. 

Um die Verteidigungsmöglichkeiten der ·Be
klagten in den beiden Staaten einander anzu
nähern, hat Frankreich im Rahmen des Abkom
mens auf das sonst nach französischem Recht zu
lässige Rechtsmittel der "opposition" verzichtet. 
Die "opposition" ist ein Einspruch des Beklag
ten, gegen den die ausländische Entsch~idung 
durch Versäumnisurteil für vollstreckbar erklärt 
wird; sIe setzt dieses Versäumnisurteil außer 
Kraft, führt zu einer Neudurchführung des Ver
fahrens zur Vollstreckbarerklärung und ist daher 
geeignet, zum Zweck der Verzögerung der Exe
kution mißbraucht zu werden. 

Zu Artikel 16: 

Die Vollstreckbarkeit einer französischen Ent
scheidung ergibt sich insbesondere durch die an 
den Schluß gesetzte Klausel, mit der die Organe 
der öffentlichen Gewalt aufgefordert werden, für 
den Vollzug der Entscheidung Sorge zu tragen 
(Artikel 545 des Code de procedure civile). 

Zu Artikel 17:, 

Unter den im Absatz 1 angeführten vollstreck
baren öffentlichen Urkunden sind vor allem die 
Notariatsakte gemeint. Hinsichtlich der Voll
streckung von Vergleichen (Absatz 3) wird auf. 
die Ausführungen in Abschnitt I verwiesen. 

An Bestimmungen anderer Abkommen oder 
Vereinbarungen zwischen Osterreich und Frank
reich im Sinne des Absatzes 1 kommen derzeit 
in Betracht: Artikel 18, und 19 des Haager 
Prozeßübereinkommens 1954, BGBl. N r. 91/ 
1957, Artikel 31 Absatz 3 und 4 des überein
kommens vom 19. Mai 1956 über den Beförde
rungsvertrag im internationalen Straßengüter
verkehr (CMR), BGBl. Nr. 138/1961; das über
einkommen vom 15. April 1958 über die Aner
kennung und die Vollstreckung' von Entschei
dungen' auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht 
gegenüber Kindern, BGBl. Nr. 294/1961; sowie 
die Artikel 56 Absatz {des 'Internationalen 
übereinkommen vom 25. Februar 1961 über den 
Eisenbahnfrachtverkehr (CIM; BGBl. Nr. 226/ 
1964) und über den Eisenbahn-Personen- und 
Gepäckverkehr (CIV; BGBl. Nr. 267/1964). 

Bei Titeln, die sowohl nach einem der ge
nannten Verträge als nach dem vorliegenden Ab
kommen anzuerkennen oder zu vollstrecken sind, 
kann die Anerkennung und die Vollstreckung 
nach Wahl dessen, der sie begehrt, auf Grund 
jedes der zwischen den beiden Staaten in Geltung 
stehenden und im gegebenen Fall anwendbaren 
Instrumente beantragt werden. 

Der Zeitpunkt, an dem eine gerichtliche Ent
scheidung rechtskräftig wird, ist für die zeitliche 
Abgrenzung in Absatz 2 ohne Bedeutung. 

Zu Artikel 20 bis 23: 

Diese Artikel enthalten die üblichen Schluß
bestimmungen. 
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